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Erwägungen

E. 1
Am 3. Dezember 2012 stellte das Betreibungsamt Feuerthalen in der Betreibung Nr. 1 auf
Begehren der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Gläubigerin) einen
Zahlungsbefehl gegen den Schuldner und Beschwerdeführer (im Folgenden: Schuldner) aus
über einen Forderungsbetrag von CHF 21'790.60 nebst Zins zu 10 % seit 1. Oktober 2012.
Als Forderungsgrund wurde eine Konto- überziehung geltend gemacht. Gegen den
Zahlungsbefehl erhob der Schuldner Rechtsvorschlag (act. 7/2). Im anschliessenden
Rechtsöffnungsverfahren schlos- sen die Parteien einen Vergleich. Die Gläubigerin
reduzierte ihr Begehren. Dieses wurde vom Schuldner anerkannt. Die Gläubigerin
verpflichtete sich, mit der Stel- lung des Fortsetzungsbegehrens bis Ende August 2013
zuzuwarten (act. 7/4). Auf Begehren der Gläubigerin stellte das Betreibungsamt am 17.
Oktober 2013 in der Betreibung Nr. 1 die Konkursandrohung aus (act. 7/3). Mit Eingabe
vom 20. De- zember 2013 stellte die Gläubigerin beim Bezirksgericht Andelfingen das
Kon- kursbegehren (act. 7/1). Mit Urteil vom 13. März 2014 eröffnete die Vorinstanz den
Konkurs über den Schuldner (act. 3 = act. 7/20). Der Entscheid wurde dem Schuldner am
17. März 2014 zugestellt (act. 7/21/2). Mit Eingabe vom 18. März 2014 (Eingang beim
Gericht am 20. März 2014) erhob der Schuldner fristgerecht Beschwerde. Er stellte die
Anträge, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen und es sei die
Konkurseröffnung als aufgehoben zu erklären (act. 2). Mit Verfügung vom 20. März 2014
wurde erwogen, der Schuldner habe die Til- gung der Forderung nachgewiesen, die Kosten
des erstinstanzlichen Gerichtsver- fahrens bezahlt und die Kosten des Konkursamtes
vorgeschossen. Hingegen ha- be der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit bisher nicht belegt.
Er wurde – mit de- taillierten Hinweisen auf die einzureichenden Belege – darauf
aufmerksam ge- macht, dass es dem Schuldner obliegt, seine Zahlungsfähigkeit innert der
zehntä- gigen Rechtsmittelfrist ab Zustellung des erstinstanzlichen Entscheides glaubhaft
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und es wurde dem Schuldner Frist angesetzt um einen Gerichtskostenvor- schuss von CHF
750.00 zu bezahlen (act. 8). Diese Verfügung wurde dem Schuldner am 24. März 2014
zugestellt (act. 9/1). Der Vorschuss wurde fristge- recht geleistet (act. 12). Mit gleichentags
der Post übergebener Eingabe vom 27. März 2014 reichte der Schuldner rechtzeitig eine
ergänzende Beschwerdebe- gründung samt Unterlagen ein (act. 10 und 11). Die Akten der
Vorinstanz wurden beigezogen. Das Verfahren ist spruchreif.

E. 2.1
Gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Rechtsmit- telverfahren
aufgehoben werden, wenn der Schuldner seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und
durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe
(Tilgung, Hinterlegung oder Gläubigerverzicht) nach- weist. Neue Behauptungen und



Urkundenbeweise sind unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem erstinstanzlichen
Entscheid ergangen sind, zulässig, müssen indes vor Ablauf der Beschwerdefrist
beigebracht werden (BGE 136 III 294, BGer vom 26. Juli 2013, 5A_258/2013, zur
Publikation vorgesehen). Der Schuldner hat die der Konkurseröffnung zugrunde liegende
Forderung nach Konkurseröffnung bezahlt (act. 4/1, 4/2). Die Kosten des erstinstanzlichen
Verfah- rens von CHF 200.00 wurden bezahlt (act. 3 Dispositiv Ziffer 3). Ebenso wurde der
Vorschuss für die Kosten des Konkursamtes geleistet (act. 4/5). Der Kon-
kurshinderungsgrund der Tilgung bzw. Hinterlegung ist erfüllt. Die Frage, ob zu- sätzlich
auch der Konkurshinderungsgrund des Gläubigerverzichts gegeben ist, kann damit offen
gelassen werden. Der Konkurs ist aufzuheben, sofern der Schuldner seine
Zahlungsfähigkeit glaubhaft gemacht hat.

E. 2.2
Die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit setzt zunächst eine substan- tiierte
Behauptung voraus. Der Schuldner muss somit seine finanziellen Verhält- nisse zumindest
in groben Zügen offen legen und anhand der Einnahmen und Ausgaben sowie der liquiden
Mittel angeben, wie er die anstehenden Schulden bezahlen kann. Auch wenn der Schuldner
die Zahlungsfähigkeit nicht strikt be-
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nicht. Er muss die Angaben durch objektive Anhaltspunkte untermauern, so dass das
Gericht zur Überzeugung gelangen kann, dass die Behauptungen zu- treffend sind, auch
wenn das Gegenteil noch für möglich gehalten wird (BGE 132 III 715 E. 3.1, BGer
5A_726/2010 E. 3.2.1). Namentlich muss der Schuldner nachweisen, dass gegen ihn kein
Konkursbegehren in einer ordentlichen Kon- kurs- oder in einer Wechselbetreibung hängig
ist und dass keine weiteren voll- streckbaren Betreibungen vorliegen. Zahlungsfähig ist der
Schuldner, wenn er über ausreichende liquide Mittel zur Begleichung der fälligen Schulden
verfügt. Bloss vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten lassen Schuldner noch nicht als
zahlungsunfähig erscheinen, ausser wenn keine wesentlichen Anhaltspunkte für eine
Verbesserung seiner finanziellen Situation zu erkennen sind und er auf un- absehbare Zeit
als illiquid erscheint. Grundsätzlich als zahlungsunfähig erweist sich ein Schuldner, der
beispielsweise Konkursandrohungen anhäufen lässt, sys- tematisch Rechtsvorschlag erhebt
und selbst kleinere Beträge nicht bezahlt. Die Beurteilung beruht auf einem aufgrund der
Zahlungsgewohnheiten eines Konkur- siten gewonnenen Gesamteindruck (BGer
5A_912/2013 E. 3). Der Schuldner führte aus, er habe eine schwierige Zeit durchlebt,
weshalb es auch zu finanziellen Problemen gekommen sei. Verschiedenen Verpflichtungen
habe er nicht mehr nachkommen können, was schliesslich auch zu Betreibungen geführt
habe. Zum Teil seien Verlustscheine ausgestellt worden. Seit zwei Jahren gehe es nun aber
wieder besser. Von Dezember 2013 bis Februar 2014 sei es zwar gesundheitsbedingt zu
Arbeitsausfällen gekommen, seit Anfang März 2014 könne er aber wieder zu hundert
Prozent arbeiten. Die Fixkosten habe er auf ein Minimum gesenkt (act. 11/1). Die Miete
einer Scheune und eines Zimmers koste monatlich CHF 250.00, die Krankenkasse CHF
358.00. Für die Verpflegung und anderes brauche er zirka CHF 1'500.00. Zudem müsse er
Alimente im Umfang von CHF 708.00 bezahlen (act. 11/3/1 S. 2). Zurzeit verfüge er bei
einer Kreditli- mite von CHF 20'000.00 über einen negativen Kontokorrentsaldo von CHF
15'438.80 und somit noch über eine Liquidität von CHF 4'500.00. Bis im April 2014 sei
damit zu rechnen, dass ausstehende Debitoren bezahlt würden. Er ver- füge dann über eine
Liquidität von CHF 30'000.00. Die offenen Verlustscheine



- 5 - seien nicht als sofort zu begleichende Kreditoren anzusehen. Sie seien jedoch
Schulden, die er in den nächsten vier Jahren abzahlen wolle (act. 10). Der Schuldner
behauptet nicht, dass er über Barreserven oder ein Bankkonto mit positivem Saldo verfügt.
Aus dem Beleg der Ersparniskasse Schaffhausen vom 25. März 2014 geht hervor, dass der
Schuldner das Konto überzogen hat. Es weist einen negativen Saldo von CHF 15'438.80
aus. Die Kreditlimite beträgt CHF 20'000.00, woraus ein verfügbarer Betrag von CHF
4'461.40 resultiert (act. 11/3/2). Dabei handelt es sich aber nicht um liquide Mittel des
Schuldners. Die Zahlungsfähigkeit ist deshalb nur zu bejahen, wenn das Minus Ausdruck
einer bloss vorübergehenden Zahlungsschwierigkeit ist. Der Betreibungsregisterauszug der
vergangenen zwei Jahre weist 30 Betreibun- gen im Gesamtbetrag von rund CHF
131'264.75 aus (act. 11/2/2). In 15 Fällen hat der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben,
bestreitet aber nur einen Teil der Forde- rungen. So räumt er insbesondere in Bezug auf die
Betreibung Nummer 2 der Gemeinde … im Betrag von CHF 69'620.25 ein, dass es sich
dabei zurückzuer- stattende bevorschusste Alimente handelt (act. 11/2/1 S. 2 oben). Auch
die For- derung der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich von CHF 6'822.00
(Betreibung Nummer 3) ist nicht bestritten (act. 11/2/1 S. 1 Mitte). Dies zeigt, dass der
Schuldner ohne Rücksicht darauf, ob er die Forderung bestreitet, Rechtsvor- schlag erhebt.
In neun Betreibungen im Gesamtbetrag von CHF 24'918.10 wurde eine
Einkommenspfändung angeordnet (Betreibungen mit Code …). Der Schuld- ner erhebt
nach dem Gesagten systematisch Rechtsvorschlag und es liegen voll- streckbare
Betreibungen gegen ihn vor. Dies spricht gegen die Zahlungsfähigkeit. Weiter ist zu
berücksichtigen, dass 32 Verlustscheine im Gesamtbetrag von CHF 222'306.40 vorliegen.
Diese sind zwar bis zur wirtschaftlichen Erholung des Schuldners nicht vollstreckbar (Art.
265a Abs. 2 SchKG), doch handelt es sich nichtsdestotrotz um fällige Forderungen. Der
Schuldner hält dem entgegen, dass er demnächst über eine Liquidität aus ei- genen Mitteln
von CHF 11'745.15 verfügen werde. Hinzu komme die Kreditlimite der Bank von CHF
20'000.00, woraus eine Gesamtliquidität von CHF 31'745.00 resultiere (act. 11/3/1 und
11/3/3). Die Kreditlimite ist bei der Prüfung der Zah-
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Schuldners handelt. Der Schuldner stützt sich auf eine Debitoren- und Kreditoren- liste (act.
11/3/1). Unter Berücksichtigung des auszugleichenden Negativsaldos bei der
Ersparniskasse Schaffhausen von CHF 15'438.80 und von zu zahlenden Kreditoren von
CHF 16'963.05 rechnet der Schuldner mit einem positiven Saldo von CHF 11'745.15 bis
Ende April 2014 (act. 11/3/1 S. 2). Die Angaben auf der Einnahmenseite korrespondieren
mit den eingereichten Rechnungen. Die Zah- lungskonditionen lauten jeweils auf "15 Tage
netto" (act. 11/3/5 bis 11/3/8). Es ist im Rahmen der Glaubhaftmachung der
Zahlungsfähigkeit davon auszugehen, dass die Auftraggeber die Rechnungen termingerecht
bezahlen werden. Damit ist die Behauptung des Schuldners jedoch nicht glaubhaft gemacht,
dass sein Konto bei der Ersparniskasse Schaffhausen demnächst einen positiven Saldo von
rund CHF 11'700.00 aufweist. Denn der Schuldner behauptet nur seine privaten Aus- gaben
(act. 11/3/1 S. 2), indes ohne sie zu belegen. In Bezug auf die laufenden geschäftlichen
Ausgaben fehlen jegliche Anhaltspunkte. Doch auch wenn mit dem Schuldner davon
ausgegangen würde, dass ihm Ende April (kurzzeitig) eine Li- quidität von rund CHF
11'700.00 zur Verfügung stehen würde, ist damit ange- sichts der fälligen Forderungen und
der Einkommenspfändungen die Zahlungsfä- higkeit nicht glaubhaft gemacht. Daran ändert
auch der auf laufende und zukünfti- ge Aufträge (act. 11/4/1 und 11/5/1) gestützte Plan des
Schuldners nicht, die be- stehenden Schulden innert vier Jahren abzuzahlen (act. 11/1). Die



Kammer lässt es genügen, wenn ein Schuldner glaubhafterweise die aktuell dringendsten
Ver- pflichtungen bedienen kann und innert längstens zwei Jahren neben den laufen- den
Verbindlichkeiten auch seine Altlasten wird abtragen können. Daran fehlt es hier auch nach
den Annahmen des Schuldners selbst. Hinzu kommt, dass auf- grund fehlender Angaben zu
den geschäftlichen Aufwendungen nicht beurteilt werden kann, ob sich der Plan umsetzen
lässt. Nach dem Gesagten ist nicht glaubhaft gemacht, dass der Schuldner zahlungsfä- hig
ist. Die Beschwerde ist abzuweisen. Da der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt
wurde, ist der Konkurs neu zu eröffnen.
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E. 3
Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten dem Schuldner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1
ZPO). Prozessentschädigungen sind nicht zuzusprechen; dem Schuldner nicht wegen
Unterliegens, der Gläubigerin nicht mangels Umtrieben in diesem Verfahren. Es wird
erkannt:
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